
Stefan Braum 
Das Graffiti-Bekämpfungsgesetz und 
der Schutz des Eigentums 

Strafbar als Sachbeschädigung sind l14ch einer sich erneut fesrigenden OLG­
Rechtsprechung nur solche Graffitis, die sich nicht rückstand/os entfernen lamm 
(Substanzv erletzungstheorj,e). Ist dies der Fall, bLeibt nur der aufwendige 
ZivilrechtSUieg. E$ Liegt Mher auf der Hand, eine neue Fornl weichen Straf­
und Slrafverfa/>rensrechts ZII ersinnen, um die meist jungen Tiller anzH:teigen, 
zug/eich aber über einen Tli.ur-Opfer-Ausgleic" oder eine Wiedergulma­
chungsleistung lediglich das Zl/ erzwingen, was zivilrechtlieh so schwer zu 
erreichen ist. Der Verfasser zeigt hiSLOrisch die Kominuitdt eines strafrechtli­
chen Denkens auf, MS schon immer nicht viel von klaren Grenzen der Straf­
barkeit gehalten hat, das aber unter heuLigen Verhältnissen zu einer neuen 
Qualität von strafbew ehnem Zivilrecht fuhrt. Strafrechtliche Diversionsslra­
legien ersetzen Voll7../tgsdefizife des Zivilrechts. 

Die Red. 

A. Einführung - Standards der Strafgesetzgebung 

»Verbrechen iSI jede Handlung. welche nach den jeweiligen Interessen des Staates 

unter Srrafe gestellt ist. Sie braucht durchaus niclu gegen Menschheitspflichten zu 

verstoßen. Nicht nur für die Menschheit bedeutsame. sondern auch g.1JlZ unbedeut­
same Handlungen können Delikte werden. E~ ~(eht nichts im Wege. das Rauchen auf 
der Straße oder das Spazierengehen in Trupps mit Strafe zu bedrohen ( . _. ).,,1 In 
diesem Sarz Wachenfelds zu Beginn des 20.Jahrhunderts scheint das aktuelle Pro­
gramm der Strafgesetzgebung bereits vorgezeichnet. Seine konformistische Botschafr 
ist radikaler als rn~nche Kritik. die am Strafrecht geäußert wird. Kriminalisierung hat 
keine Grenzen, Gesetz ist unmittelbares Resultat staatlicher Machtpolitik. kriminal­
politische Ziele sind beliebig wählbar. Noch isr die auch aus den Reihen der Slraf­
rechtswissenschaft vorgetragene Kritik an dem 6. S(rafrechtsreformgesetz nicht völlig 
verhallt. schon scneim sich der Gesetzgeber zu neuen kriminal politischen Feldzügen 
anzuschicken. Graffiti und der Tatbestand der Sachbeschädigung (§ >0 J StGB) stehen 
nun im Fokus gesetzgeberischer Bemühungen. 
1m Gesetzgebungsverfahren befindet sich ein Gesetzesentwurf des Bundesrates für 
ein . Graffili-Bekämp{ungsgesetz~.' Der Bundesratscntw\lr{ in mit einem Geselzes­
vorschlag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion l weitgehend deckungsgleich. Auch die 
ED.P. unterbreitet in einem "Entwurf eines Gesetzes zum verbesserten Schurz. des 
Eigentums« einen Vorschlag zur Neufassung des § JOJ SIGB .· Im Bundesratsentwurf 
werden die Tathandlungen .,beschädigen oder zerstören« um die Tachandlung »ver­
unstalten- ergänzt. Der FD.P.-Entwurf kriminalisiert gleichfalls die Verunstaltung 

1 Sich< F. Wachcnfcld. Lelvbuch dc~ Deuuchen Strafr<"<!",. '9'4. $. 69. 
1 BT-Drucks. ,+/S7'; kritische Auuin,ndcrRI7ung mi, den Enrwurlen bei U. Bchm, StV '999. ,67. 
) ßT-Drucks. 14/546. 
4 BT-Drucks. I.j! 569. 
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einer fremden Sache, freilich nur insoweit, als zu deren Beseitigung ein größerer 
Aufwand erforderlich ist. 
Die Begründungen der Entwürfe weisel) gleiche Argumemarionsmusler auf. Aus­
gangspunkt ist der Unmut über eine uneinheit./iche und zurückhaltende Rechtspre­
chung, die das Besprühen einer fremden Sache mir Gnffjti nicht stets als Substanz­
verletzung und damit als Beschädigung ansiehe! Die Zurückhaltung der Rechtspre­
chung erscheint im Lichte der von den Entwurfsverfassern gezeichneten Kriminali­
rätslagebilder unverständlich: »Graffiti-Schmierereien" nehmen demnach überhand 
und verletzen das »ästhetische Empfinden«." Graffiti-Spraye/" sind porentielle Van­
dalen, deren "kriminelle Karriere .. schon im Keim erstickt werden soll.7 Die dritle 
Gewalt soll daher in die sicherheitspolitische Konzeprion des Geserzgebers einge­
bunden wcrden. 8 Die Mo(ive des Entwurfs sind politisch en vogue; strafjurisrisch 
überzeugend sind sie niche 
Der Gesetzgeber ist aber gehalten, seine Gesetzesvorhaben zu begründen, um die 
Al!gemeinverbindliehkeit des Gesetzes zu verdeutlichen. Diese Verdeutlichung kann 
auf verschiedenen Ebenen erfolgen. 
- Erfahrung Ollt der bisherigen GeselZl~spraxis (B.), 
- normarive Vertretbarkeit im Rahmen eines erkennenistl-I-eoret;schen, zumindest 

aber verfassungsrechdichen Maßstabs (C.), 
- empirische Grundlagen des Geserzesvorhabens (geseHschafrliche Problemstruk-

ruren und Folgewirkungen, unter D.), 
- strafrechrsdogmatische Folgen (E.). 
Aus den Entwürfen zur Reform der Sachbeschädigung spricht ein strafrechrlichcs 

Konzept, das den Rarionalitäcsstandards dieser vier Ebenen nicht nur nicht genügr. Es 
ignoriert auch Alternativen (F). 

B. Entwicklungslinien des Sachbeschädigungs- Tatbestandes 

r. Die Sachbeschädigung als schwere Substanzvcrletzung in den Srraf­
rechtsmodellen des /9. Jahrhunderts 

Nach dem im 19. Jahrhundert geformtcn Tatbestand des ~Beschädigens und Zerscö­
rens fremden Eigenrums« sollen nur schwere Substanzverlctzungen als Straftaten 
enaßt werden. Die Schwere der Subsranzverletzung leieet sich aus der Höhe des 
Schadens oder der Bcdcutsamkeit der fremden Sache für die Allgemeinheit ab. Dabei 
orientiert sich die dcutsche Gesetzgebungsgeschichtc am römischen Recht, das als 
Sachbeschädigung etwa das "Abhauen fruchltragender Bäume, die Verletzung der 
Maucrn und Thore. die Verlerzung von Gräbern, von Wasserleitungen und Brunnen« 
ansah. 9 Are. )66 des Entwurfs eines $traf-Gcsetl.-Buches für das Königreich WÜrt­
temberg setzte einen Schaden von mehr als zehn Gulden vor.1US, um die Sachbe­
schädigung als Strafcat ahnden zu können.'o Beschädigungen (remden Eigentums, die 
uncerhalb dieser Grenze lagen, wurden als ~Polizejdeljkt", also :115 Ordungswidrig-

\ Vgi. ST-Drucks. ,.v87', BT-Druck •. 14/\46. BT-Prucks. q/S69, lew.il< s. 4. 

6 50 vor .lIem du Bundesr~licnlWurf und der Entwurf der CDU/CSU-Bundesr.g.f ..... klion. BT-Drucks. 
IVS7> und. 146.5. 4. 

7 Ebd. 
8 Vgl. allgemein zu dieser ,.Bedrohung der Drillen Gew.h durch irration.le Sichcrhciupolilik. P.·A . 

Albrechl , DRiZ 19,8. )'6 (I.~ sowie ders" Kriminologie, 1999. S . • 64 Ir. 
9 V~1. A. F. Seener, Lehrbuch des deutschen Strafrcchl$, Neudruck der ,8. Auflage, lcip,ig ,8,8, S. 6". 

JO Enrwurf einu Su.I-GfSe12-ßuche.s rurJ., Konigreich WUrllcmbcrg mi, Mo,i,·cn, J8l6, S. ')5. 
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keit angesehen. Die Sachbeschädigung im Strafgesetzbuch für das Königreich Batern 
verlangte einen Schaden von mehr als fünfzig Gulden. Tl Für alle anderen Beein­
trächtigungen fremden Eigenrums - Besudeln, Beschmutzen, Entziehung der Sache­
waren zivilrechdiche Ausgleichsmechanismen vorgesehen. " Die Slrafrechtsentwürfe 
des 19.J ahrhunderts und letztlich das Reichssrrafgcsetzgebuch beschränken die Straf­
barkeit der Sachbeschädigung a.uf die Tathandlungen des Beschädigens und Zcrsrö­
rens. Diese Tathandlungen grenzen die srrafrechtsrelevante Eigenrumsvcrlctzung von 
zivil rechtlich einschlägigen Eigentummörungen ab. Die Abgrenzung oriencicrc sich 
am Schweregrad der Sachverletzung. 

J I. Die Sachbeschädigung in der Rechuprechung des Reichsgerichts: Varia­
tionen der Substanzalterierung 

Jene Grenzziehungen mußten sich in der gericlulichen Praxis bewähren und wurden 
dort alsbald gelockert. Die Entwicklung des Tatbestandsmerkmals "Beschadigen« in 
der Rechtsprechung vor allem des Reichsgerichts belegt diese Lockerung. Schon in 
der vielzitierten und -diskutierten Entscheidung des Reichsgerichts vom 19. Oktober 
188 SI) - der Angeklagte haue Brecrer aus einem Stauwerk herausgenommen und 

weggeworfen - sind diejenigen Auslegungskrirerien enchalten, welche die dogmati­
sche Debatte bis heute geprägt haben. Beschädigen bedeutete danach "nur eine solche 
Einwirkung auf die Sache ( ... ), durch welche die Substanz der Sache alterien, die 
Unversehrcheit der Sache aufgehoben wird .u" Es war stets herrschende Meinung, daß 
das Urteil des Reichsgerichts die Beschädigung als SubstanzverlctZung vers!and.' I So 

eindeutig ist der Wortlaut der Entscheidung indes nicht. Behm weist zu Recht darauf 
hin, daß die Substanzalterierung - also die bloße Veränderung im Zustand der Sache­
den Kern des ßeschädigungsbegriHs bildet.· 6 Die Aufhebung der U nversehrtheit - die 
Substanzverlerzung - ist nur eine mögliche Variante der Subsranzalterierong, für die 
sich das Gerich! im konkreten Fall entschieden hat. Der Ausschluß der »Brauchbar­
keitssehmälerung~ aus dem Beschädigungsbegriff war ein einzelfallorientiertes Aus­

legungsmodell, das jederzeit zurückgenommen werden konme. Im Begriff der Sub­
stanzalterierung sind mögliche Schwcrpunktverlagerongen im Tatbestand der Sach­

beschädigung bereits angelegt. 
Dies zeigt sich in der Entscheidung des Reichsgerichts - eine Küchenhilfe haue 

Kochtöpfe ihres Dienstherrn in den Rhein geworfen - vom 29.Januar '904.'7 Uncer 
Beschädigung war auch die Brauchbarkeitsbeeincriichtigung zu verstehen. Substanz­
altcricrung konnte auch in der nachteilig veränderten Funktion der Sache bestehen. 
Der FunkLionsaspekt erfährt schließlich in dem Urteil des Reichsgerichts vom 8./ 
29. J. 19 J 0 '8 weitere Differenzierung. Die Differenzierong erfolgt am Einzelfall. 
Frtlglich war, ob das Bemalen eines Denkmals aus Marmor mit Farbe dem Tatbesrand 
der Sachbeschädigung unterfällt. Die Auslegung der Tathandlung »Beschädigen« hat 
drei Schritte. Beschädigen meint - ersrens - Substanzalterierung. Diese kann -

" S'r.fgcs«zbuch fur d ... Königreich ß~icm. ,8.), An. )8) . 
" Vgl. \VI. KaTgi. JZ '997. 18) (S. z.~) mIt wei,eren Nachweisen. 
'I RGS. ,}, Z7' 

'-I RGS, '),17 (18) . 
• \ Vgl. M. Mliw.ld, Ocr Zueignungsbegriff im System de.r Eigenlum,ddik,c. '970. S. "1 H.; der •.• Li,, · 

r~[Urbtrich, (ZSIW 10>. }"f.), d~zu .uch w. Korgl,JZ '997. >8J. 
16 Vgl. U. Behm. S.chbcschädigung und Vcrunst..:alrung, '984. $", 

'7 RG GA 5'. 18> f. 
t g RGSI 43. '04 

J7 
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zweiccns - auch in einer Brauchbarkeitsminderung liegen. Wie der Untersatz der 
Brauchbarkeitsminderung auszulegen isr, beurceih das Reichsgericht nach dem all­
gemeinen Sprachgebrauch. Minderung der Brauchbarkeit kann danach - drittens -
:l.Uch die belangreiche Veränderung der Sache sein . Belangreich ist die Veränderung, 
wenn der Zweck der Sache beeinträchtigt wird.'? 
Man kann an diesem ,.Dreisarz« sehen, daß der Begriff der Substanzalterierung die 
Möglichkeit beinhaltet, den Tatbestand auszudehnen, und daß von dieser Möglichkeit 
auch Gebrauch gemacht wird. Ob eine Veränderung der Sache vorliegt, wird letztlich 
an hand des Zwecks bestimmt, welcher der Sache zugeschrieben wird. Nicht mehr nur 
das Eigencumsobjekt als solches ist das Schutz;gut der Sachbeschädigung, sondern 
auch die soziale Funktion, die man dem jeweiligen Eigenrumsgegenstand wmiß(. 
lndem das Reichsgericht den "allgemeinen Sprachgebrauch. bemüht, um die An­
wendbarkeit der Sachbeschädigung auf die Bcsudclung eines Denkmals zu prüfen. 
wird auf den Inhalt dieser sozialen Funktion verwiesen. Dieser Inhalt ist unbestimmt; 
er ist gesellschaftlich zeitbedingtcn, also historisch wandelbaren Bedürfnissen und 

Wertungen anheim gesteHt. Die im Einzelfall gewählte Auslegung ist mit diesen 
sozialen Konstellationen eng verknüpft. Zutreffend weist schon Thoss darauf hin, 
daß das Reichsgericht im Fall der topfwerfenden Küchenhilfe die uStrafdrohung 
wegen Sachbeschädigung benutzt, um die Arbeitsmoral zu fcstigen • . 'O Im Fall der 

Denkmalsbesudelung hat das Reichsgericht die Beeinträchtigung des Zwecks an 
ästhetischen Kriterien gemessen . Es har besondere Eigenschaften (Glanz. Reinheit 
der Farbe, Besrimmth.eic der Linien) herausgestellt, die das Denkmal zum ästhetisch 
wirkungsvollen Kunstwerk machen sollten. Die Besudelung beeinrrächtigte aus 
dieser Perspektive die Zweckhaftigkeit des .,Schönen«. Unverkennbar bleibt, daß 

die Ästherisierung des Eigenrumsgegenstands nicht frei von Vorstellungen öffentli­
cher Ordnung ist, die das Gericht normverdeutlichend vermitteln wollte. Albert 
Friedrtch Berner formulierte den in der Strafrcchrswissenschafr um 1900 herrschen­
den Zeitgeist: .. Die nacionale Unart bei den Deutschen. öffentliche Anlagen und 
Denkmäler zu beschädigen, hangt zum Thei] mit unentwickeltem Kunstsinn zusam­
men«." Nur teilweise waren solche "Beschädigungcn R vertretbar, wenn sie sich an­
als »undeutscha verstandenen - .. Nacktheiten der bildenden Kunst« vollzogen." Die 
»belangreiche Veränderung der Sache .. in den Beschädigungsbegriff zu integrieren, ist 
hier nicht nur professionelle Dogmatik, sondern vor allem der Durchscczung herr­
schender Werrvorstellullgen geschuldet, so ungenau faßbar diese - wie im Bereich der 
Kunst - auch sein mögen. Str.1frechtsdogmatik ist Mittel gesellschaftlicher Integra­

tion, wobei bestehende MachrverhälUlisse gegen Abweichung behauptel werden. 
Nochmal : In der Imerprctationsemwicklung des Tatbestandsmerkmals "Besc!üdi­
gen« gibt es keine Zäsuren von der .. SubSI.1nZverletzung über die Funklionsminde­
rung zur Zustandsveränderung«, sondern nur begrifniche Schwerpunktverlagemn­
gen innerhalb des Begriffs der "Substanz.a]terierung ... 'J Diese SchwerpunkrverJage­
rungen umfassen bereits diejenigen Kriterien, welche den dogmatischen und 

gesetzgeberischen Streit bis heute bestimmen. Der Tatbestand der Sachbeschädigung 
wird für den Wandel gesel!schaftspolitischer Werte und Zielbestimmungen geöffnet. 
Vorstellunge" zur Ästhetik des Eigentumsobjekcs sind Bestandteil dieses Wandels. In 
der Entscheidung des Reichsgericlm vom 18. Dezember 1939'~ schließlich besrimmt 

'9 RGS, H, ' 0 4 (lOS) 
10 S,eh. P. Thoss, NJW '97S, 1612 (,6,} ). 
" A. F. Bcmer (Fn. 9). S.6Jl . 
Jl A. F. Berncr, ebd., Ull'n Verweis .uf J:>hll, Deutsche V()I~stum. ,S'7. S.I ß}ff. 
l} So . uch im Ergebni, U. Bchm (Fn. ,6). S. 40. 

,~ RGS. 74. I) 
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sich die Substanzaherierung danach, ob von der Veränderung der Sache eine Gefähr­
dung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Die Sachbesch~digung wird 
Bestandteil eines Gefahrdungsstrafrechts, das für den autoritären Staat funktional 
war. 

Ill. Beschädigen durch unbefugtes Plakatieren? Lehre von der Zustands­
veränderung versus BCH-Rechtsprechung 

I . Die Lehre von de)" Zustandsveränderung als Beispiel verfassungsrechtli­
cher Kriminalisierungsgebote 

Dogmatische Konsequenzen aufgrund ncgaliver Erfahrungen mit der politischen 
Disponibilität des Besch~digungsbegriffs blieben aus. Mitte bis Ende der siebziger 
Jahre entstehen mit den Fällen unbefugten Plakarierens dogmatische Problemkon­

stellationen.. auf die in der Rechrsprechung der OLG-Senare bereits entwickelte 
Kriterien angewandt werden. Eigenrumsobjekte sind danach bei der Veränderung 

ihrer äußeren Erscheinung beschädigr, wenn ihre Ansehnlichkeit durch die Verän­
derung beeimr~chtigt wird. Das Kriterium der Ansehnlichkeir rekurriert auf die 
Traditionen ästhetischer Werturteile im Tatbestand der Sachbeschädigung und be­
dingte in der Rechtsprechung schwer nachvollziehbare Wertungsungleichheiten. Ein 
plakatierter Brückenpfeiler'! soll ebenso unansehnlich sein wie die plakatierte Sicht­
betonwand einer Fußgängcrunterführung. ,6 Das schlichte Grau des - strafrechrs­
dogmatisch berühmten - Telefonverteilerkastens ist in seiner Ansehnlichkeit durch 

das Anbringen von Plakaten. hingegen nicht tangiert." In der Literatur wurde er­
kannt, daß diese Wertungsunsicherheiten mit dem Rekurs auf das Eigentumsobjekr 

als Schutzgut der Sachbeschädigung verbunden waren. Objektive Bestimmungen der 
Substanzalterierungen waren unmöglich gemacht, wenn man auf die Ästhetik der 

Sache abstellte; sie mußten insbesondere dann beinahe absurd wirken, wenn das 
Werrungsobjekt ein Gebrauchsgegenstand war. Lückenlose Strafbarkeit des unbe­
fugten Plakatierens sollte sich aber aufgrund des verletzten Gesr.alrungsrechts des 
Eigentümers bezüglich des Eigentumsobjekts ergeben.'& 
Darin liegt die Ende der siebz.iger Jahre in der Slrafrechtswissenschaft vollz.ogene 
Schwerpunktverlagerung von dem Eigentumsobjekr zu dem Willen des Eigentümers, 
über die Sache nach seinem Belieben zu verfügen. Diese Schwerpunkt verlagerung - in 

der Lehre von der Zusrandsveränderung manifestiert - war nicht von Nachteil, weil 
sich der Begründungskonrext der Talbesrandsinrerpretation von einer tatbest.1nds­
immanenten zu einer verfassungsrechtlich verankerten ZweckbesLimmung der Sach­
beschädigung verlagert hatte und damit zumindest überprüfbare Kriterien in den 
dogmatischen Diskurs eingeführt wurden. Für die Auslegung des Strafratbestandes 
der Sachbeschädigung war damit jedoch nichts an Verläßlichkeit und Vorhersehbar­
keit gewonnen. Verändert hatte sich die Begründung der Srrafbarkeitsausdehnung, 
nicht die Tendenz der Ausdehnung selbst. In der Lehre von der Zustandsveränderung. 
diesich auf Eigentumsrechte aus An. 14 GG und § 90J BGB berief. fanden die Rechte 

'I OLG H.mburg NJW '?71. 1981 f. 
,6 OLG K.rI$ruhc JZ '975, 6~1 {I. 
'7 OLG K.rlsnlhc J2 '978 , 7' 
,. Vgl. F..c. Schroodcr, Anmerkung zU OLG K~rlm.lhc. JZ '978.72 f. 
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des Verletzten Berücksichtigung. Die Grenzen des Strafrechts gegenüber dem Täter 
blieben jedoch uTldeudich.'? 
1m Rekurs auf die Verfassung - auch dies eine Tendenz der siehziger J~hre -lag das 
Potential zu vermehrter Kriminalisierung: Das Verständnis der Verfassung als einer 
objektiven Weneordnung, die dem Gesetzgeber auch Strafpflichten auferlegen sollte, 
ist mit der Lehre von der Zustandsveränderung verbunden. Außer Betracht blieb und 
bleibt dabei, daß die strafrechtliche Reaktion auf die Rechtsverlerzung als einem 
Eingriff des Staates in FreiheiLSrechte selbst einem Maßstab unterliegen muß, der den 
Einsatz gerade des S[rafreclus legitimiert: Dieser Maßstab ist die Strafgesetzlichkeil. 
Gesetzlichkeit umfaßt ein materiell verstandenes Programm der Freiheirssicherung 
vor dem staatlichen Zugriff. Das strafrechtliche Unrecht muß in vorhersehbarer 
Weise beschrieben sein, die inkriminierte Handlung muß sich deuc.lich abheben 
von alltäglichen Handlungen und von bestenfalls geringfügigen NormverstÖßen. lO 

Sachbeschädigung als strafrechtlich relevante Eigenrumsverletzung muß sich von 
anderen Eingriffen in den Schutzbereich des An. 14 GG und sonstigen Störungen 
des Eigentums unterscheiden können. Gesetzlichkeit beinhaltet insofern ein Srufen­

verhältnis in der Formalisierung des grund rechtlichen Eigentumsschutzes. Das Straf­
recht greift nur dort ein, wo das mit der Rechtsverletzung verbundene Unrecht durch 
das Zivil- oder Ordnungswidrigkeitcnrtclu nicht mehr angemessen erfaßbar isl. In 
der Lehre von der Zustandsveränderung wird die Unterscheidung von strafrecht­
lichem, ordnungsrechtlichem lind zivilreclulichem Eigemumsschutz eingeebnet. Der 

srrafrechtliche Eigemumsschutz wird umfassend. Mit der Strafgesetzlichkeit stein 

das nicht in Einklang. 

2. Eigentumsver!etzung und Stra/gesetzLichkeit in der Rechtsprechung des 
BGH 

Dem Beschluß des s. Srrafsenats vom I). November 1979; L kommt das Verdienst zu, 
die ungeklärce Koexisrenz der verschiedenen Kriterien zur Auslegung des Beschädi­
gungsmerkmals - zumindest teilweise - aufgehoben zu haben. Die belangreiche 
Veränderung der außeren Erscheinungsform wird aus dem Kriterienkanon ausge­
schieden. Der dritte Schrirt des ReichsgerichLS in der Auslegung des Merkmals 
»Beschädigen« wird zurückgezogen. Aus dem verletzten Gestalrungswillen des Ei­
gentümers soHen sich keine strafrechtlichen Folgen ergeben dürfen. Damit ist mehr 
verbunden als nur eine Absage an die Lehre von der Zustandsveränderung. Erstmals 
wurden die Entwicklungsliniet, der Sachbeschädigung insofern gebrochen, als die 
Judikatur Distanz zu der sozialen SilUHion einnahm, in deren Zusammenhang der 

Tatbestand des § 303 StGB stand. Nicht das gesellschafrspolitische Ordnungsproblem 
- vermehrt auftrcotendes unbefugtes Plakatieren öHenclicher Flächen - zu lösell, 
begriff der Bundesgerichtshof als seine Aufgabe, sondern die Auslegung des Merk­
mals »Beschädigen« nach dem WOflsi nn sowie die Wiederherslell u ng der Balance von 

Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht und Zivilrecht: »Die Vorschrift des § j03 

SIGB schützt nicht, wie § 1004 BGB, die Belange des Eigentümers in umfassender 
Weise; strafrechclichen Schutz gewährt sie nur dem T nteresse des Eigentümers an der 

09 Überblick über die Diskussion In RcchlSprcchung und L;lcr.lur b.i W. Küper. Besonderer Teil. J. 
ncube, rbeitetc Auflage. t999. S. ' 3" f. 

)0 Am Pri ,uip J er $I,-.,fgcset>lichkt ;, ori emie",c Krit ik .,,' J er Lehre I'on der ZusL1nd"'el"3nderung findel 
sich U. a. bei W. Kargl.JZ 1997, 'SJ (S .• 87 ff .) sowie bei M.l- Schm;d, NJW1979. 1580 (5. t 58)) 

Jt BGHSI '9. 1'9 fl. 
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körperlichen Unversehrtheit seiner Sache«.)' Aus diesem Salz des Beschlusses sprichl 
der Respekt des s. Strafsenats vor den materiellen Erfordernissen der Strafgesetz­
lichl{cit. Gewonnen ist ein Auslegungsmodell, das vorhersehhare Kriterien erhebli­
cher Eigenrumsverletzungen enthält. die sich als uneingeschränkt justitiabel erwei­
sen. 
Die eingenommene Distanz zu gesellschaftspolitjscher Funktjonalisierung der Sach­
beschädigung hat sich in der Rechtsprechungspraxis nur mühsam durchgesetzt. Ab­
weichende OLG-Entscheidungen - gerade in jüngster Zeit - belegen mitunter die 
fehlende Akzepc<lm: des BGH-Judizes.\) 

C. Die "Ästhetik des Lebensgefühls« - Abschied VDn TraditiDnen des 
Strafrechts 

I. Begründungse1fordernisse 

Das Merkmal des Verunstallens wird sowohl in dem Entwurf des Bunderates bzw. der 
CDU/CSU-Bundesragsfraktion als auch. in dem F.D.P.-Modell aus dem Zusammen­
hang der Substanzaherierung gelöst und verselbständigt. Die sozial SItuative Ab­
hängigkeit der Sachbeschädigung - bisher durch Rechtsan\Vcndung, nicht durch 
Gesetzgebung praktiziert - ist damit kodifiziert. Nicht die Bczugnahme auf Kriterien 
der Ästhetik ist dabei neu - die Emwicklungslinicn der Sachbeschädi.gung solllen dies 
dcurlich machen -. sondern die normativ gemeinten Legitimationsmustcr. die in den 
Gesetzesentwürfen erkennbar werden und die das Verständnis des § 303 StGB nOt­
wendig mitbestimmen. 

I. Rationalität des Begründungsdiskurses 

a) Verfassungsrechtlicher Rahmen J: Eigentumsverletzung und Strafrecht 

Nochmal ein Blick zurück : Bisher war man es gcwohnr, im Spannungsverhälrnis von 
Eigenrumsverletzung und gesetzlich besrimmrem Str"frecht zu argumentieren. Man 

konnte darüber strcitcn. ob die mit dem Bemalen, Besudeln. Besprühen oder Plaka­
tieren fremder Sachen verbundene Verletzung fremden Eigentums eine strafrecht­
liche Reaktion verlangte . Dieser Streir war möglich, weil sich überprüfbare llnd 
falsifizierbarc Argumente gegenüber standen: aus Art. [4 GG abgeleitetes Interesse 

des Eigentümers an umfassendem Schutz seiner Belange einerseits und str;!fgesetzlich 
erfaßbares Unrecht der Sachbeschädigung andererseits. 

b) Verfassungsrcchtlicher Rahmen Jl: Kunstfreiheit und Strafrecht 

Diese Argumente wurden um verfassungsrechrliche Problemstellungen ergänzt:, als 
mit dem Fall des .. 5praycrs von Zürich" das Verhältnis von Strafgesetz und Kunst­
freiheit berührt wurde. Das Bundesverfassungsgericht hatte argumentiert. der 
Schurzbereich der Kunscfreiheit erstrecke sich »von vorneherein nicht auf die cigen­
mächtige Inanspruchnahme oder Beeinuichtigung fremden Eigencums ( . .. )«. Art. 5 

J' BGHSt '9, "9 (S. ,))). 
» OlG DtisscJdorf, N)W '999. "99. d.~u die kritische Anmerkung von U.Behm, NS,Z 1999, S" · 
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Abs. J Satz I GG gestatte einem »Künstler« nicht schlechthin. sich über die Eigen­
tumsrechte anderer hinwegzusetzen. 14 Damit h:me das Bundesverfassungsgericht für 
die Rechtsanwcndung der Sachbeschädigung lediglich die Berufung des Normadres­
salcn auf den SchuLZbereich der Kunstfreihcit ausgeschlossen. Von Befugnissen des 
Gesetzgebers. strafrechtliche Eingriffe in die Kunstfreiheit vorzunehmen. war im 
Zusammenhang mit Graffiti nicht die Rede. M:1.n wird hier unterstellen müssen, daß 
Graffiti unter den weiten Kunstbegriff des An. 5 Abs.3 Sau I GG zu subsumieren 
sind . Es sind daher Schranken des Eingriffs zu diskurieren. Der Strafgesetzgeber wird 
sich dabei an dem verfassungsrechrlichcn Erfordernis ausrichten müssen, daß Krimi­
nalisierungsgebote mit Belangen öffentlicher Sicherheit begründet werden müssen. 
Modelle öffentlicher Ordnung im Sinne jenes unbestimmten Rechtsbegriffs .einer 
Gesamtheit ungeschriebener Regeln für das Verhalten des einzelnen in der Öffent­
lichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrsdtcndcn Anschauungen als uner­
läßliche Vorausse[zung eines geordneten staatsbürgerlichen Gemeinschafcslebens 
betracluer wird". genügen nicht, um eincn schwerwiegenden, d . h. strafrechtlichen 
Eingriff in Grundrechte zu legitimierenY In diesem verfassungsrechtlichen Erfor­
dernis findet sich die aus den historischen Entwicklungslinien des Sachbeschädi­
gungs-Tatbestandes ableitbare Erkenntnis wieder: Das Strafrecht, soll es in seiner 
Anwendung berechenbar und voraussehbar sein, findet seine Grenzen in der Resi­

stenz gegenüber situativen. hisrorisch wandelbaren Bedürfnissen gesellschaftspoliti­
scher lnregrarion. Das "Wahre. Schöne und Gute« mag als ~unerläßliche Voraus­
setzung« gesellschafdichen Zusammenhalrs angesehen werden; als Legitimation von 
Kriminalisierung taugt es jedenfalls nicht. Man darf von dem Strafgesetzgeber zu­

mindest erwarten, daß die Strafwürdigkeit des zu krjminalisierenden Verhaltens so 
hinreichend konturiert wird. daß der Anspruch des Srrafgesetzes auf Allgemeinver­
bindlichkeit erkennbar bleibr. Aber selbst diese - bescheidene - Erwartungshaltung 
wird von den Gesetzesentwürfen enttäuscht. 

I/. Begründlmgsverzerrungen der Strafgesetzgebung 

J. »Life-styLe-Strafrecht,,? 

Die vorgelegten Modelle zur Reform der Sachbeschädigung nehmen weder erkennt­
nistheoretische noch verfassungsrechtlich verankerte Rationalitärsstandards der Ge­
setzesbegfÜndung ernstY~ Deutlich wird dies insbesondere an dem Entwurf des 
Bundesrates bzw. der CDU/CSU-Bundescagsfrakeion: Das Graffiti-Sprayen gilt 
gleichzeitig sowohl ;ds Produkt verfallener Werte als auch als Motor voranschrei­

tenden Wertever1alls. Graffiti ist das Symbol verlorengegangener Moral, Ausdruck 
intolerablen gesell.schaftsbelästjgenden Lebensstils.P Die verletzte "Ästhetik des 
Lebensgefühls« bleibt als Bestra(ungsgrund diffus. Man wird dies nicht nur für 

H BVeriG (Vorprufunl;,>usschuß). Beschluß vom '9·)· '984. NJW '98~. r 29) (1194. Sp. 2) 
J5 R. &holz spricht in diesem Zus.,mmenlung ,·on der .. Poli~cifcSligkcil·· der Kunnfreihci" .Sowei, d ... 

Verh.llni. von öffentlicher Ordnung und Kun .. belro{fcn ist. iSl die Kun.,freihcit von '·ornhercin und 
.b.olut poli~tifc<t •. Sich<:> M.un .. /Dürig/Seholz., Grundgescl2.-Kommentar. 7. Aun'g,·. Stand Februar 
'999, Ar!. J Ab,. J Rz. S j . 

)6 Dabei c"i .. ieren bcaclllliche Erkenntnisse, die dem Ge>ct.zgcber R.,io'l.1Iil21SS1.nda.rds .einu Gcstl2-
gcbung vermItteln konmen. Vgl. nur G. St .... ch.!in. SU";tlgcsc'zgebung im Verfassungss!>at, 1998; I. Appcl. 
Vcrf~ssung und Strafe. '999· Kriti"h zur Einzelf.lloncntierung d .. S,rafs,s"zgcbcrs nun lUch K. bss.k, 
Bc-grii .. dungsdcfiz itc in der .ktuellen SIr.fgc5c,zgebllng. in: In'litut für Krimin.lwisscn,chahcn und 
Rechtsphi losophie Frankfurt • . M. (Hr5g.). Irrwege der S,rafgesflzgebung, '?99. s. 7111. 

37 D.ü! die Motive der Enrwurfe ges.lIsch.ftlidl<s Gehor finden, ist dokumcn,icn und .n.lr,ie" bci w. 
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eIne verunglückte Formulierung halten dürfen, die strukturell an den Topos des 
~gesunden Volksempfi.ndens« erinnen. Hinter der Begründung steckt mehr und 
Grundsätzliches: Mit ihr kündigt sich der Abschied all dessen an, was bisher unter 
Strafrecht verstanden wurde. Sie verortet das Strafrecht neu inmitten einer Gesell­
schaft, die durch prinzipielle Desoriemierung charakterisiert isr und deren Zusam­
menhalt sich durch die schleich,ende Auflösung des Nacionalstaars, wie sie mit 
ökonomischer GlobaJisierung einerseits und sicherheitspoljtischer Privatisierung 
andererseits sichtbar wird, verliert. Worin liegt das Neue an diesem neuen Straf­
recht? 

2 . Ordnung und Ambivalenz 

Die Geschichte des modernen Scrafrechrs ist durch den di~lektischen Widerstreit von 

Ordnung und Ambivalenz geprägt. Die um Problemlösung bemühce Moderne nutz.e 
Gesetzgebung und Rechtsanwendung als Ordnungsinstrumenrarien, abweichendes 
Verh"lten, das ,.Fremde~ oder - in der Sprache der kritischen Theorie - das "Nicht­
identische" zu erfassen und in die staarliche und gesellschaftliche Ordnung zu 
integrierenY Dabei entsteht mit der gefundenen Neuordnung auch neue Ambiva­

lenz, die nach neuen Problrmlösungsstrategien verlangt. An den Enrwicklungslinien 
der Sachbeschädigung kann man erkennen, daß die Auslegung des Tatbestands01erk­
mals -Beschädigen" schrittweise ausgedehnt wurde, um Antworten auf gesellschaft­
liche Problemlagen und mit diesen verknüpfte Strafbedürtnisse geben zu können. Für 
gegenwärtige Gesellschaften hat sich die Funktion des Staates - und mit ihr die 
Funkeion des Strafrechts - innerhalb der »Dialektik der Ordnung u verändert. 

J . " Die Privatisierung der Ambivalenz" 

a) Ambivalenz als allgemeiner Zustand 

Gesellschaftlich wird die Veränderung der LebensweJt als beschleunigter Prozeß 
wahrgenommen, der jegliche Gewißheir in Zweifel zieht: »Was in einem Sektor 
des sozialen Lebens des Individuums W"hrhcit ist, kann in einem anderen Sekwr 
Irrtum sein. Was in dem e.incn Stadium der soz.ialen Laufbahn des Individuums als 
rich(ig angesehen wurde, wird im nächsten Stadium falsch ( ... )«.J~ Ambivalenz wird 

als allgemeiner Zustand verstanden, der durch tradierres staatliches Ordnungsinstru­
memarium nicht mehr w bewältigen scheint. Dies fühn nicht zur Toleranz des 
Ambivalenten, sondern zu neuem Unbehagen des Individuums, das nach Wegen 
sucht, jenes Unbehagen, jene potentielle Störung der Lebenswclt zu beseitigen. Damit 
bleibt diese Suche der Idee verbunden, daß »persönliches Unbehagen ein im wesent­
lichen heilbarer Zustand ist«, daß die Ursachen des Unbehagens bee.influßbar sind 
und neutralisiert werden können'o Es bleibt der private Glaube an die Hcrsrellb .. rkeir 
von Ordnung. Im allgemeinen Zustand der Ambivalenz liegt es indes am Individuum, 

Hassern«, N eue Ansitze der Kriminalpo litik - Privenuon durch Imegr"ion oder Rcp,,· .. ion, in: Ross· 
ner/Johle, KrimiMIiI~t, P,iovcnrron und Ko ntro lle, 1999. S. J H .. 

JS Vgl. .lIgemein zu dieser der Modeme imm.nenlen - instrumemeIlen Vernunft· Z. B,um.n, Modern. und 
Ambivalenz, 1991, insbtsondcT~ s. 46 H. 

J9 BergeT u.a., D.u Unbehagen io der Modernität, 1971. S. 16,. ~it. nach Z. Baum .. " (Fn. 3~), S. ns. 
~o Z. B,um," (Fn. )8), $. '\4. 
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44 die Wege zu dieser Ordnung selbst auszumachen und zu beschreiten. Damit gerät es 
in den Widerspruch, private Lösungen für Probleme finden zu müssen, an deren 
Komplexität die Gesellschaft insgesamt scheiterte. Die Diskrepanz von individuellem 
Wissen und gesellschaftlich notwendigen Einsichten ist zu groß, um die private Suche 
nach Ordnung ertolgrcich abschließen zu können.J

' Das lndividuum bleibt auf die 
Bereitstellung von Fachwissen angewiesen und versteht es als seine Pflicht, dieses 
Fachwissen abzurufen. 

b) Die Nachfrage nach Eindeutigkeit und das Normangebot der Beliebigkeil 

Zu verzeichnen ist daher eine Nachfrage nach irgcndeiner Form der Eindeutigkeit, 
die zu befriedigen tradierte gesellschaftliche Ordnungsstifter - selbst durch Prinzi­

pienvt'rlust gekennzeichnet - als Orte der Konzentration sozial technologischen Wis­
sens berufen sind: WirtSchaft, Medizin, Esoterik, Staat und Verwaltung, Kriminal­

justlzsyslem. Die Befriedigung der Nachfrage vollzieht sich vor dem Hintergrund der 
in ihrem Wichtigkeitsgrad eingeebneten sozialen Nonnen: Willensfreiheit und das 
Bedurfnis, sich bei McDonalds ungehindert vollstopfen zu können, körperliche 
Integrität und das BeSlreben der» Wellnes-Bewegung«, den Körper physisch für 
die Herausforderungen der Arbeitswelt zu rüsten, Eigenlum und das Interesse an 
ungestörtem Konsum inmitten parzellierter Welten von shopping-malls treten als 
gleichberechtigt schützenswerte Normen nebeneinanderY In der prinzipiellen 
Oriemierungslosigkeit ist selbst das sogenannte Grundrecht auf Sicherheit zum 
Grundrecht auf ungetrlibtes Sicherheitsgefübl verkommen. Für das Kriminaljustiz­
system ist es bei der Sinnstiftung von Eindeutigkeit dann gleichgültig, ob der lUub 

oder die unsachgemäße Lagerung von Hackfleischbällchen kriminalisiere wird , wenn 
mit der Kriminalisierung die Nachfrage nach einer - nur :wfälligen - Eindeutigkeit 

gestillt wird. D~s Vorhaben. die .. Ästhetik des Lebensgefühls .. z.u einer strafrechtlich 
erfaßten Kategorie zu formen, ist Ausdruck dieser Gleichgültigkeit und Resultat 
nivellierter Sozialnormen. 

c) Nachpräventiv-postmodemes Strafrecht 

StrafrechLStheorelisch gewendet bedeutet das: Das Strafrecht verliert an Niveau, seine 
Kategorien diffundieren. Zu seiner Legitimation bedarf es weder Täter noch Opfer, 
weder Rechtsgut noch Verf~ssung, weder präventive noch repressive Funktion, weder 
Zweckgedanke noch Vergeltungstheorie.') Was entsteht., ist ein - so die Formulierung 

Wolfgang Nauckes - "n~eh-präventives", im schlechten Sinne postmodern kontur­
loses Regelgebilde.H Das Strafrecht steht möglicherweise vor dem letzten histori ­
schen Schritt seines Wandels: Vom Recht., das den Staat in seinem Zugriff auf Frei­
heitsrechte begrenzt, über die Regeln, welche zur Bekämpfung von Verbrechen und 
Vergehen funktional sind, zu einer ~StörHngsbeseiligungsordnullg~, in der alles und 
gar nichts kriminalisiert werden kann, je nachdem, welche Amworten das in der 
privatisierten Ambivalenz überforderte Individuum verlang\. In den Modellen zur 

4' Vgl.:tu dem problcm"i,~hen Verhallni, von . Wissen. Vcnrluen und Reet" , H. Rossen-Sud,{cld, KrüV 
'999. ll! H. 

4' D>5 Angebot der Normcnbolicbigkci, wird eindrucksmll beschrieben bei Z. Bauman. Flaneure, Spider 
und TouriSlcn. '997. s. '7: " Also I.ß, uns di r.sc WeI,. cml""., \·on cingcbilde,cn VerpnichlUngcn und 
{.Ischen Pl1ich'cn. feiern . Wenn un;'·c rs.J. Prinzip,en und absolute W.hrhe;,," crs, e;nm.1 vergeude, odrr 
aus der Mode gekommen ~ind. dann spi.h es keine Rolle mehr. welch. pcrsönhehen PlInzipirn m,n 
un,nj'Ü'71 ( ... ) und belolgl ( • .. ) .• 

H Vgl. W. Hassern<r (Fn . .17). $, 9 [I. 
44 W. Naucke. Kri,V '999. 319ft 
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Reform des Sachbeschadigungs-Tatbestandes soll diese ,.Störungsbeseitigungsord­
nung« zum Ausdruck gelangen. Unrechtsbegriindungen der Sachbeschädigung, 
gleichgültig, ob sie Eigentümerinteressen oder Strafgesetzlichkeit zum Kern haben, 
werden mit der Strafwürdigkeit von »life-style-Verfehlungen« jeglicher Ernsthaftig­
keit beraubt. 

D. Empirische Zerrbilder der Jugendkriminalität 

Aber nicht nur normativ nimmt der Gesetzgeber eine nachgerade unüberbrückbare 
Distanz zu den Legitimalionsanforderungen der Strafgesetzgebung ein. Auch em­
pirisch ist diese Distanz sichtbar. Die vorgelegten Entwürfe gehen von zwei nicht 
belegbaren Annahmen aus: "Graffiti-Schmierereien nehmen quantitativ überhand« 
und: »Graffiti stehen bei Jugendlichen am Beginn einer kriminellen Karriere«, bilden 
eine "Einstiegsdroge« für abweichendes Verhalten. Diese Annahmen überschätzen 
den Aussagewert vo n J ustizstatisti ken und verken nen die kri mi nologischen Spezifi ka 
abweichenden Verhaltens bei Jugendlichen. 

Der Aussagewert von Justizstatisriken ist deutlich zu relativieren. Sie eignen sich in 
erster Linie als .Geschäftsscaristiken«, als Bilanz sozialer Kontrolle. 41 Selektions­
mechanismen im Trichtermodell des Kriminaljustizsystems erweisen sich als zu 
dominant, um veralJgemeincrungsfahige Aussagen über die Entwicklung von Krimi­
nalität in einer Gesellschaft rreHen zu können. Wenn überhaupt Aussagen zur 
Kriminalitarsentwicklung getroffen werden sollen, 50 isc dies nur aufgrund einer 
Relation zwischen absoluten Zahlen bei Tatverdächrigen, Angeklagten, Abgeurteil­
ten und Srrafgefangencn und der Gesamtbevölkerung möglich. Für die polizeiliche 
Kriminalstarislik ergibt sich bei der Sachbeschädigung eine Tatverdächrigenbela­
stungsziHer zwischen 0,15 (1990) und 0,19 % (1997).<6 Es besteht kein Anlaß, die 
Verletzung fremden Eigentums zu dramatisieren. Von einem quantitativen» Über­
handnehmen« der "Graffiti-Schmierereien« läßt sich nur sprechen, wenn man das 
weite Feld alltäglicher Vorurteile nicht verläßc 
Jugendspezifische Verfehlungen sind im wesentlichen durch Eigentumsdclikte be­
stimmt und haben - gemessen am Schaden - eher Bagatellcharakler.47 Vor diesem 

41 Siehe P.-A. Albf<'Chl. Knminologic, '999. s. '47. 
46 Vgl. Bunde,kriminll.m' (Hrsg.) Polizeiliche Krimin.lslJliSlik Bcr;cllI5)~hre '99<>-'997, T~bdlc 01. 

I Ta,vcrJäch,igcnbc1.,tungs>.iHcr (vgl. zu deren Bedeutung (ur die A ".Iy,e von JUSl;z"~';Slikcn. P.-A. 
Albreeh,. Kriminologie. '999. S. 14 S H. 

J. Ta,vcrJichLigcnbcl:lSIungszilfcr für Sachbe>chädigungcn ,u( Su".!ien, Wegen und Pi.1l7.cn 

47 P.-A. AlbrechI, Jugend",.(rc><h" ,. Auflage, S. 9· 
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Hintergrund sind die vorgetragenen Rezepte einseilig, setzten auf Moralisierung und 
Erz.iehung, verlrauen auf die hane, zupackende Ausgren"lung des Störenden. Ver­
sucht wird eine Normverdeutlichung, die im allgemeinen Zustand der Ambivalenz 
mißlingen muß. Wo soz.iale Normen in ihrem Bedeutllngsgehalt eingeebner wurden, 
erscheim die Zuschreibung von Normverletzungen zufällig und vergänglich. Für 
jugendliche Subkulruren gewinnt das einge(ordene Modell sozialkonformen Verhal­
tens damit wenig an normativer Überzeugungskrafc.<i Das von der »Störungsbesei­
tigungsordnung« statuiene Gesellscha{tsmodell ist nur eine von vielen Wahlmög­

Iichkeitcn, die eigene Lebenswelt so oder ganz anders zu gestalten. Graffiti-Sprayen 
steht schon deswegen nicht am Beginn einer »kriminellen Karriere", weil die zu 
verzeichnende Episodenhaftigkeit abweichenden Verhaltens Jugendlicher in Zeiten 
der Normenunklarheit noch verstärb wird .'? Polemisch formuliert: Was heute als 
Verletzung des Eigemums verstanden wird, ist morgen möglicherweise erlaubte 

Kunst. Was morgen erlaubt ist, wird für den eigenen Weg individueller Sinnstiftung 
auch uninteressant. Erst die Anwendung des Strafrechts auf »Iife-sryle-Verfehlun­

gen~ droht die Zuschreibung der Störereigenschafl zu verfestigen und den Bruch 
zwischen Gesellschaft und Individuum zu besiegeln. 

E. Dogmatische Folgewirkungen 

Die Verzerrungen und Defizite der Entwurfsbegrundung schlagen sich in einer Tat­
bestandsformulierung nieder, die kaum und nur unter großen Schwierigkeiten justi­
liabe! sein dürfte. 
Verunstalten ist die belangreiche Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes der 
Sache. Als belangreich wird diejenige Veränderung verslanden, welche nur durch 
einen nicht zu vernachlässigenden Aufwand zu beseitigen ist. Den Entwurfsverfas­
sern iSI bewußt, daß das vorgeschlagene Merkmal Abgrenzungsschwierigkeiten zu 
»bagatdlhaften Veränderungen» aufwirft. 50 Bloßes Beschmutzen oder Bemalen des 
Gegenstandes 5011- nach den Entwürfen des Bundesrats und der COU/CSU-Bun­

destagsfraktion - nicht umfaßt sein, um die Strafbarkeit nicht zu »überspannen".!' 
Diese Abgrenzung dürfte mißlingen, da sie - wie die Enlwicklungslinien des Tat­
bestandes deutlich machen - auf Kriterien ästhetischer Werturteile angewiesen bleibt, 
Wenn es um die Veränderung von Gegenständen geht, denen der Eigenrumsberech­
tigte ausschließlich ästhetische Zwecke zuschreibt. Ob der Gegenstand nur .. bemalt" 
oder bereits »verunstaltet '" wurde, hängt von der künstlerischen Einschätzung des 
Gestaltungsberechtigten ab, die zum Gegenstand der tacrichrerlichen Beweis~rdi­
gung gemacht werden müßte. Zu Recht urteilte der Bundesgerichtshof, daß es an 
allgemeingültigen Maßstäben fehle, um den ästhetischen Wert eines Gegenstandes 
beurteilen zu könnenY Ästhelik ist keine Kategorie, die intersubjektiv verbindlich 
vermittelt werden könnte. Es ist nichl Aufgabe des Strafrichters - so der Bundesge­

richtshof -, Maßstäbe von Ästhetik durch Urteil festzusetzen.!) So bliebe nur, die 
einseitige Zweckbestimmung des Gegenstandes durch den Eigentümer für allgemein-

4& V~1. P.-A. Albrechl. Kriminologie. S. 39. 
49 Vgl . • lIgcmcin ZUr Epi,odcnhaftigkcil von Jugcndkrimin,liul P.-A. Albreeh,. Jugendsmfrcchl. 1. Au(J .. 

S. 10 H. 
JO BT-Drucks. 14"146. 5.6 und qJ &71, S. J. 
S' Ebd. 
52 BGHS, '9. Ilj) (1)4J. 
S} Ebd. 
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verbindlich zu erklären. Diese Zweckbestimmung ise nach außen indes nicht er­
kennbar. Waller Kargl s(t'llr dazu richtig fest, daß über die Tatbestandsverwirklichung 
dann der Zufall entscheide. s< Ein solcher Tatbest.1nd Heht zu dem Prinzip der Strlf­

gesetzlichkeit in Widerspruch. 

F Zusammenfassung und Alternati1)en 

l. Ve1ehlte Rationalitätstandards 

Insgesamt: Die vorliegenden Reformentwürfe rekurrieren auf Entwicklungslinien 

der Sachbeschädigung, die den Tatbestand geselischafrspolirisch funktional ausdehn­
ten. Aus den damit verknüpften Negativerfahrungen dogmatischer Werrungsunsi­
cherheit werden keine Konsequenzen gezogen . lm Gegemeil: Dje straf juristische 
Distanz, die der Bundesgerichtshof zu der gesellschaftlichen Situation der Sachbe­
schädigung hergestellt harte, soll endgültig zurückgenommen werden. Mit dem 
erneuten Rekurs auf gesellschaftspolitische Funktionalität entsteht in dem gegen­
wärtigen Zustand allgemeiMr Ambivalenz ein Str~frecht, das überprüJbare R~tio­
nalitärstandards zu verlieren droht. Auf die Anrinomien tradierter Begründungsan­
ütze - Rechtsgut, Verfassung, Gesctzlichkeit - kommt es nicht mehr an. Es droht die 
Etablierung einer »S[örungsbeseitigungsordnung~, in der alles und gar nichts krimi­
nalisiert werden kann. Diese findet in der ~Ästhetik des Lebensgefühls« als scraf­

rechtswürdiger Kategorie ihren Ausdruck. Die kriminalpolitische Dramatisierung 
des »Graffiti-Phänomens« ist empirisch niche substantiiert. Die polizeiliche Krimi­

n~lstatiStik belegt seit 1990 Tatverdächligenbelastungsziffern auf ni edrigem Niveau 
mit geringen Schwankungen. Die Episodenhaf!igkeit von Jugenddelinquenz - ver­
stärkt durch die Unbeständigkeit sozialer Normen - wird verkannt. Im dogmatischeIl 

System ist der mit dem unbestimmten Merkmal "Verunstalten" angerichtete Schaden 
groß.S5 

Noch im Jahre '982 hatte der Rechtssausschuß des Deurschen Bundestages - bei nur 
einer Gegenstimme - empfohlen, sogar auf die Einführung eines Bußgeldt3tbestandes 
über das Verunstalren von baulichen Anlagen oder gemeinnützigen Sachen zu ver­
zichten (E § II8a OWiG). Den Fraktionen der CDU/CSU und der ED.P war selbst 

der Bußgeldtarbestand zu uobestimmt.16 Sie hüten es bei dieser Einsicht belassen 
sollen. 

Jl. Bessere Alternativen 

Um es zu verdeutlichen: Es ist klar, daß es sich bei dem Besprayen fremder Sachen mit 
Graffiti um eine Störung des Eigelltumsrechts handelt. Die Reclusordnung hält 
jedoch in anderen Rechtsgebieten angemessene Reakcionsmöglichkeiten auf diese 
Störung bereit. Deren Effizienz sollte kritisch überprüft werden. Dies gilt insbe­
sondere für den zivilrcchtlichen Bescitigungs- und Unterlassensanspruch gemäß 
§ 1004 Abs. I BGB . Von zivilprozessualen Beweisproblemen einmal abgesehen, er-

14 Kargi. JZ ' 997. 1S J (5. l~7)· 
11 Im Ergebnis ablohnend ~uch U, Bclun, S,V '999. 567 (5. 57')' 
16 BT· ])rucks. ,o/5 0SJ, S. lJ. 
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streckr sich der Inhalt des Beseitigungsanspruchs immer noch auf die Abstellung der 
Einwirkung für die Zukunft, nicht jedoch auf die Herstellung des früheren Zustandes 
durch FoJgenbcseirigung. Die Unterscheidung von Beseitigung der Beeinträchtigung 
und Schadensersarz wird im zivilrechtlichen Schrifttum und in der Rechtsprechung 
niche einheitlich vorgenommenY Das Zivilrecht müßte für Regelungen geöffnet 
werden, die eine Verurteilung zur Leistung, ~Iso zur persönlichen Beseitigung der 
Eigentumssrörung unter Nutzung eigener zeitlicher und materieller Ressourcen er­
möglichen. 
Neben die rechtliche Re~ktion auf die Störung des Eigentums sollten kommunal­
politische Strukturverbesserungen treten. Graffiri ist vor allem ein großstädtisches 
Problem. Jugendliche wählen Ausdrucksformen, die ebenso wie die sozialen Nor­
men, gegen die sie sich richten, beständigem Wandel Ullterworfen sind. Längst 
können in den Jugendszenen der Großstädte Tendenzen ausgemacht werden, die 
von dem _Abschwung« der »Graffiri-Kulrur~ zeugen. Vor dem Hintergrund sich 
verändernder JugendkulLUren kommt der Gesetzgeber zu spät. Längst hat zudem die 
Kommunalpolitik reagiert und öffentliche Flächen geschaffen, auf denen Jugendliche 
legal "sprühen« dürfen. Bizarre Farbgebilde in den V-Bahn-Stationen frankfurcs und 
Bcrlins belegen beispielsweise diese legalen Aktivitäten . Graffiti-Probleme - in ur­
banen Strukturen entstanden - verlieren sich auch rasch in großstädtischer Schnell­
lebigkeit und werden im k.olllmunalpolitischen Umfeld aOl besten bewältigt. Die 
Enrwurfsverfasser haben diese Wirklichkeit freiheirlicher Prohlemlösung völlig aus 

dem Blick verloren. 

Heike Yaupel 

Die Familienrechtsreform 
in den fünfziger Jahren im Zeichen 
widerstreitender Weltanschauungen 
Seil Gründung der Bunde~repuhlik Deulschland wurde da~ Familienrechl grundlegend 
geandefl. Die wohl einschneidendslen EingrJffc in dte ursprüngliche Fa~~ung der ein­
schlägIgen Vo~chriften erfolglen in den fünfziger Jahren die,es Jahrhuntlens. Sie waren 
durch die gPJndge,cl:diche Verankerung des Prinzips der Gleichberechligung veran)aßt. 

Die Jahre nach [nkrafllrelcn des Grundge.'\clzes waren so gepriigl vom Kampf um eine 
angemessene Umselzung des Glciehheitssal7.Cs in das einfache Recht. Im Miuc:1punkl 
der Familienrcchlsreform ~landen dabet die Vor,chriflcn de~ persönlichen EherechL~ 

sowie das Kindschaflsrechl in der Fa,sung von 1900. 

Die Arbeit analysiert am Beispiel die.~er Beslimmullgen. welche SchwierIgkeilen der 
Durchführung des Gleichberechtigungsgru"d~aLZe~ tm Wege ~landen. Dabei JrbcilCI die 
Verfa~serin nichl nur den wechselvollen Gang bci der VerWIrklichung de<; 
Gleichberech!igung~grul1d~:llles Im Famlhenrechl seil J948 auf. sondern macht auch die 
viclfahigen. U~achcn. Motive. demmkopischcn Gegebenheilen und Wehanschauungen 
deullich. die In das Ge!'.CtLgebung,vcrfahren Eingang gefunden und ,ei"en Fortgang 
bestimml haben. 

/999. 236 S .. brtJsdl .. 72.- DM. 526. - iiS. 65.50 sFr, I SB N J-7890· 6:196· 7 
(Schriften zur Gleich~tellung der Fmu. Bd. 22) 

"''''11IIIIIIII NO M OS Verlags gesellschaft 
~ ..... 76520 Baden-Baden 

j7 r.t.ndtl1hssenge, Bürgerliches GCSClzbuch, IR Auft\g., § IOO~. R7_ u. 
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